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Verbraucher und Recht

verzeichneten einen Bestell-Boom. 
Die Spezialisten bieten Notfall-Pake-
te an, mit denen sich die Kunden für 
etwaige Ausfälle der Wasser-, Strom- 
oder Gasversorgung vorbereiten kön-
nen. Mit einer dauerhaften Erhöhung 
der Nachfrage rechnen die Unterneh-
men allerdings nicht. Dann bleiben 
ihnen die Stammkunden, sogenann-
te Prepper, die sich mit Notfallpake-
ten auf den Weltuntergang vorberei-
ten.

Unseriöse Werbung

Die Verbraucherzentrale warnt im 
Zusammenhang mit den Vorrats- 
Tipps vor einem Unternehmen, das 
die Empfehlung der Bundesregie-
rung für eigene Zwecke nutzte.  
Die niederländische Firma „GP  
Health Products", bekannt auch un-
ter „Dr. Hittich Gesundheitsmittel", 
warb für das Nahrungsergänzungs-
mittel „Spirulina Premium" als allei-
nige und bessere Vorsorge. Das ver-
meintliche „Super-ÜBER-Lebensmit-
tel“ aus Algen in Tablettenform soll 
vor fast jedem nur denkbaren Ge-
sundheitsleiden schützen oder dage-
gen helfen. Die 34,5 Kilogramm Le-
bensmittel, die die Regierung jedem 
Bürger für zehn Tage als Vorrat für 
Krisenfälle empfiehlt, könne man 
sich getrost schenken. Diese Wer-
bung stuft die Verbraucherzentrale 
Hessen als höchst unseriös und in 

§
Bei näherer Betrachtung weist das 
Berliner Testament jedoch Fallstri-
cke auf, gegen die einige Vorkehrun-
gen helfen. 

Fixpunkt Pflichtteil

Wenn die Partner die gemeinsamen 
Kinder zu Schlusserben einsetzen, 
schließt sie das von der gesetzlichen 
Erbfolge aus. Aber die Kinder behal-
ten ihren Anspruch auf den Pflicht-
teil. Verlangen sie den, wenn ein El-
ternteil stirbt, kann das den länger 
lebenden Partner in finanzielle 
Schwierigkeiten bringen. 

Eine Strafklausel hilft: Verlangen 
die Kinder nach dem Tod des ersten 
Elternteils ihren Pflichtteil, erhalten 
sie beim Tod des zweiten auch nur 
den Pflichtteil. Auf der sicheren Seite 
ist man mit einem Pflichtteilsverzicht 
der Kinder gegenüber dem zuerst 
verstorbenen Elternteil.

Typische Fallstricke beim Berliner Testament
Es sichert Ehepaare oder Paare einer eingetragenen Lebenspartnerschaft finanziell ab: Beim Berliner Testament 
setzen sich die Partner gegenseitig als Alleinerben ein. Kinder, Verwandte und Dritte erben erst, wenn der zweite 
Partner verstorben ist. 

Vergeudete Freibeträge

Gilt die gesetzliche Erbfolge, erbt das 
Kind nach dem Tod jedes Elternteils 
jeweils 400.000 Euro steuerfrei. Beim 
Berliner Testament erbt das Kind nur 
einmal. Das Erbe ist deshalb größer 
und kann eher den Wert von 400.000 
Euro übersteigen, sodass das Kind 
Erbschaftssteuer zahlen muss.

Ein Leben lang gefesselt

Das Berliner Testament als eine 
wechselseitige Verfügung bindet ein 
Leben lang. Nach dem Tod des einen 
Partners kann es daher nicht geän-
dert werden. Sollte der länger leben-
de Partner das Testament zum Bei-
spiel zugunsten eines Kindes verän-
dern wollen, ist dies nicht möglich. 
Man kann dem vorbeugen, indem 
man im Testament festlegt, was nur 
zu zweit geändert werden darf und 
über was einseitig verfügt wird. 

Geprellte Schlusserben

Der länger lebende Partner als allei-
niger Erbe kann über das gesamte 
Erbe frei verfügen und es auch aus-
geben – für die Schlusserben bleibt 
gegebenenfalls dann nichts übrig. 
Außerdem gehen Eltern davon aus, 
dass sie vor ihren Kindern sterben. 
Sollte dies nicht eintreffen, fehlt in 
Berliner Testamenten häufig eine Er-
satzerbenregelung. Partner sollten 
auch überlegen, wer in solch einem 
Fall erbt. 

Testament verpufft im Ausland

In einigen Ländern Europas ist das 
Berliner Testament ungültig. Wenn 
Sie Ihren Lebensmittelpunkt im Aus-
land haben und die Ungültigkeit ver-
hindern möchten, müssen Sie in das 
Testament eine sogenannte Rechts-
wahlklausel aufnehmen. 
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vielerlei Hinsicht irreführend ein 
und leitete dagegen rechtliche Schrit-
te ein.               Birgit Clemens
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